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aufzeigt und kritisiert und die bereits in 

-

henden deutlich wurde, um die Verteidi-

müsse Halt machen vor dem Organi-

Aus heutiger Sicht endet das Buch mit 

eben der typisch kulturkritischen, dicho-

-

se, die es von der ersten Seite an durch-

zieht. Nicht nur unsere historischen und 

gegenwärtigen Beschreibungsformen, 

auch die technologische Entwicklung 

-

-

ganische beispielsweise sind nicht nur 

in der theoretischen Figur des Cyborgs, 

sondern auch in den menschlichen Kör-

pern mit Herzschrittmachern, Hörge-

räten oder Prothesen verschmolzen. In-

seiner Zeit zu lesen, als anthropozentri-

-

seiner Zeit einzuordnen, intellektuelle 

-

Heidegger, vielleicht auch zu Gilbert Si-

mondon, steht noch aus.

Gleichzeitig wies Giedion, und das 

-

nation aus, weit über seine Zeit hinaus. 

Erneut diskutieren wir heute die Tech-

nisierung des »Privaten«, beispielswei-

se das smart home oder Roboter in der 

-

logie vor dem Organischen halt machen 

-

batten um die Genschere zeigen, auch 

wenn wir die Frage nicht mehr gleicher-

auch heute mit der Fleischindustrie, der 

-

nisierung, so beobachtete bereits Giedi-

on, »verführe zum Weg des geringsten 

Widerstands«, was Handynutzer*innen 

-

seines Buches war die Beobachtung, dass 

sind ein Teil von ihm und verwachsen 

Internet 

 und eines exzessivem Handyge-

brauchs könnte kaum ein Satz aktueller 

sein. Und noch ein Satz, ganz unschein-

bar im Resümee stehend, könnte ein 

-

spielsweise wenn man an die Interneteu-

-

Erwartungen an Emanzipation, Freiheit 

-

derbar angefangen.«

Martina Heßler (Darmstadt)

Menschenrechte und 

Geschlecht

-

-

dert. Historische Studien (Diktaturen und 

-

Historische Arbeiten im Forschungsfeld 

sind randständig. Gerade deshalb ist 

es erfreulich, dass die Herausgeber*in-

nen sich dieses Forschungsfeldes ange-

nommen haben und weiterführende ge-

schlechterhistorische Untersuchungen zur 

-

sen anregen. »Eine Geschlechtergeschich-
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in welchen regionalen, nationalen und 

transnationalen Kontexten geschlechter-

politische Forderungen nach Verände-

Interventionen in laufende Verände-

rungsprozesse menschenrechtlich argu-

Sie knüpfen an Erkenntnisse der neu-

-

te an und nehmen (erweiternd) den An-

-

rechte in Westeuropa und Nordameri-

-

rausgeber*innen gehen weiter, indem 

sie danach fragen, wie Sprache zur Ver-

-

zudrücken, Veränderungen herbeizu-

gerade nicht anzuprangern.

-

-

-

dere ihrer menschenrechtlichen Argu-

mentationen, um bessere politische, so-

ziale und ökonomische Bedingungen für 

-

en ihren »Gleichheitsanspruch« immer 

wieder zur Geltung bringen und ihre Be-

-

schenrechten verlangen. Frauen postu-

-

-

rechtserfahrungen, die keine Berück-

-

Herausgeber*innen, waren und sind 

»Subjekte und Objekte widerstrebender 

-

-

-

sprüchen als individuelle Bürgerinnen« 

gegenüber. Obwohl die Herausgeber*in-

nen hier einen Widerspruch verdeutli-

chen, fehlt es doch an einer dezidierten 

Auseinandersetzung mit dem kolonialen 

Nicht zuletzt stellen sie fest, dass be-

reits die zweite Frauenbewegung der 

-

dell kritisierte und die »Allgemeingül-

tigkeit weiblicher Identität« hinterfrag-

-

-

rechte auch für Angehörige des weibli-

chen Geschlechtes gefordert.

Einzel- und Fallstudien, die das Spek-

trum einer Geschlechtergeschichte der 

ist der Band in die Kapitel »Frauenrechte 

-

schenrechtsdiskurse im Kalten Krieg« 

und »Feministische Kritiken an Poli-

 

auf Nordamerika und Westeuropa. Ent-

-

-

amerika, Afrika und Ost(mittel)europa 

untersuchen.

Zu Beginn des Bandes geht Birgitta 

Bader-Zaar vergleichend der Frage nach, 
-

-

-

ren Gründen erlangten. Sie zeigt anhand 

-

-
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-

-

-

in einer langfristigen Perspektive den 

-

nischen Staaten eingereichten Antrages, 

der die Garantie der Rechtsgleichheit für 

-

wurde der Antrag zwar nicht verabschie-

det, aber sein »jurisgenerativer Charak-

ter« hätte dafür zur Bildung einer Stu-

dienkommission zur Stellung der Frau 

-

-

mas auf internationaler Ebene.

Eleanor Roosevelt steht im Beitrag 

von Roman Birke im Zentrum, der ihre 

Kolumne My Day -

und Frauenrechte untersucht. Er weist 

-

velts Texten vor allem in der Zeit ihres 

-

-

le in ihnen jedoch an einer Verbindung 

-

ten. Obwohl Roosevelt gleiche Rechte für 

sich nicht dezidiert für explizite Frauen-

rechte ausgesprochen.

Als lesenswert und gleichzeitig einen 

sich bringend erweisen sich die Beiträ-

die den osteuropäischen Frauenaktivis-

-

-

nach, dass das Engagement kommunis-

tischer Staaten in Zusammenarbeit mit 

Frauenbewegungen dazu führte, dass in 

aufgrund des Geschlechts untersagte. 

Sie plädiert dafür, kommunistische Or-

ganisationen von Frauen wie die welt-

-

kratische Frauenförderation« nicht nur 

als »sowjetisch gestützte Frontorgani-

Kommunistinnen zu bewerten, sondern 

-

enrechte auszuloten, auch wenn sie sich 

vom westeuropäischen »Feminismus« 

kategorisch abgegrenzt hätten.

Graness rückt die afrikanische fe-

-

Sie geht der Frage nach, weshalb »eine 

Einschränkung individueller Rechte auf 

der Basis traditioneller kultureller Werte 

problematisch« sei und untersucht aus-

Feministinnen Nkiru Nzegwu (Nigeria) 

Stimmen aus sehr unterschiedlichen 

hätten die »kolonialen Vorstellungen von 

der afrikanischen Familie und der afri-

kanischen Frau grundlegend infrage ge-

Bewusstseins« beigetragen. Gleichzeitig 

kritisiert Graness, dass beide Feminis-

tinnen auch essentialistisch und hetero-

normativ argumentieren würden sowie 

-

hältnisse« in den afrikanischen Gesell-

spricht sie sich allgemein für eine weite-

-

ses in Bezug auf den globalen Süden aus. 

Somit könnten Fragen der »kulturellen 
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und der kolonialen Erfahrung des Sub-

jekts dieser Rechte« nachgegangen wer-

den.

Menschenrechte und Geschlecht im 

 erhebt nicht den An-

-

lerdings gibt es andere Kritikpunkte. So 

erscheinen die Beiträge insgesamt in-

kohärent, gerade weil die Kontexte des 

-

schenrechte in unterschiedlichen Berei-

chen untersucht werden. Es überwiegen 

-

men. Wünschenswert wäre auch die Ein-

beziehung anderer Weltregionen oder 

des Kontinents Asien für einen weiter-

führenden Vergleich gewesen. Stattdes-

sen bietet der Band nur einen Beitrag 

zu Afrika, der zugleich eine afrikanische 

Perspektive zusammenfasst, einen zu 

-

amerika. Trotz dieser Kritikpunkte wer-

den im Band konzis Widersprüchlichkei-

analysiert, und die Beiträge verdeut-

lichen, dass die Kategorie Geschlecht 

-

schichte essentiell ist. Umso wichtiger 

erscheinen deshalb weitere vergleichen-

de Studien zu anderen Regionen, die an 

dieses Buch anknüpfen.

-

tation des gemeinen Mannes in Tirol. Die 

-

-

-

delt die ländlichen Tiroler Gerichte und 

ihre Vertreter (der titelgebende »gemei-

-

-

»Sondererscheinung« in Tirol, wonach 

-

gen Adel, den Prälaten und den Städten 

auch die ländlichen Gerichte als »vier-

-

Sie erweitert damit die Ständegeschich-

te nicht nur um eine prozessuale Analyse 

der Entwicklung der ländlichen Gemein-

den und deren korporativen Handelns, 

sondern auch um eine Untersuchung 

der sozio-ökonomischen Zusammenset-

zung der Gerichtsrepräsentanten auf den 

eine Forschungslücke, zeigt aber auch 

Grenzen der Repräsentation auf, da nicht 

alle ländlichen Untertanen politisch par-

tizipierten.

In ihrer Einleitung stellt die Autorin 

ihre zentrale Aussage anhand des Über-

-

milian vor, dem neben den Siegeln der 

Vertreter der Prälaten, des Adels und 

der Stadt Innsbruck auch das eines Ge-

-

-

-

-

sonenverband« an. Er war zum Vertre-

ter der Gerichtsgemeinde Schlanders für 

-

den.

-

sammelten sich auf Einberufung durch 

Prälaten, Städte und Gerichte auf den Ti-


